
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Peter Pilz, Albert Steinhauser, Alev Korun, Freundinnen und 
Freunde 

betreffend Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen 

eingebracht im Zuge der Debatte über die Dringliche Anfrage des Abg. Pilz 
betreffend Polizeigewalt 

BEGRÜNDUNG 

In der jüngeren Vergangenheit hat es in Wien eine Reihe von Fällen gegeben, in 
denen PolizeibeamtInnen mit unangemessener Polizeigewalt gegen Personen 
vorgegangen sind. 

Nach § 31 Abs 2 Z 2 SPG ist in den Richtlinien der Polizei vorzusehen, dass 
Betroffenen die Dienstnummer der einschreitenden ExekutivbeamtInnen auf einer 
Karte auszuhändigen ist. In der Praxis wird einem derartigen Ersuchen um 
Bekanntgabe der Dienstnummer nach zahlreichen Berichten jedoch oft nicht Folge 
geleistet, sondern führt dieses eher noch zu einer Eskalation der Amtshandlung 
seitens der Polizistinnen. 

In anderen Staaten (zB Belgien, Frankreich, Italien, USA, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn, Spanien uvm.) wird diesem Problem durch die Kennzeichnung der 
Polizeiuniformen mit zumindest der Dienstnummer begegnet. 

Zahlreiche Expertinnen halten eine solche Kennzeichnung für entscheidend, um die 
Hemmschwelle für die Anwendung von unangemessener Gewalt durch 
Polizeibeamtinnen zu erhöhen und im Fall des Falles die Aufklärung zu erleichtern. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Inneres, wird 
aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass an den Uniformen von Exekutivbeamtinnen 
künftig vorne und hinten deren Dienstnummern ablesbar sind." 
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